
  
 

Antrag auf Förderung 
 

des Wohneigentums von Familien, 
auf Dauer angelegten Lebensgemeinschaften 
und Alleinerziehenden mit Kindern nach der 

Richtlinie vom 08.03.2010 
 

 
 

Amt für Architektur und 

Gebäudemanagement 

Georgstr. 25 

 

Frau Kempner 

Telefon (0751) 82-328 

Telefax (0751) 82-60328 

 

Öffnungszeiten 

Mo. - Fr. 8.00 – 12.00 Uhr 

Di. und Mi. 14.00 – 16.00 Uhr 

Do. 14.00 – 17.30 Uhr 
Zutreffendes bitte ausfüllen oder ankreuzen 

Antragstellerin/Antragsteller 
Familienname 

 
 

Vorname Geburtsdatum 

Straße, Hausnummer, Wohnort 

 
 

Telefon 

Bank 

 
 

Kontonummer Bankleitzahl 

 

  verheiratet   ledig   dauernd getrennt lebend 

  geschieden   auf Dauer angelegte Lebensgem.   Lebenspartnerschaft 
 

  Arbeitnehmer/in   Beamte/r   Selbstständige/r 

  Rentner/in   Pensionär/in   
 

Haushaltsangehörige 
Name, Vorname Geburtsdatum Verwandtschafts-

verhältnis zum 
Antragsteller 

Eigenes  
Einkommen 

Antragstellerin/Antragsteller ----------------- ---------------   ja       nein 

  
   ja       nein 

  
   ja       nein 

  
   ja       nein 

  
   ja       nein 

  
   ja       nein 

 

Zu förderndes Objekt 
Straße, Hausnummer, PLZ, Wohnort 
 
 
 

Art des Gebäudes 

  Einfamilienhaus/Reihenhaus/Doppelhaus   Eigentumswohnung 

  Neubau   vorhandener Wohnraum 

Einzugsdatum: 
 
 

Datum Grundstückskaufvertrag: Wohnfläche: 

Ist eine Einliegerwohnung vorhanden? 
 

  ja            nein 
Wenn ja, wie viel Wohnfläche hat diese? 
 
 



 
 

Erklärung: 

 
Die Richtlinie zur Förderung des Wohneigentums von Familien/Alleinerziehenden mit Kindern in der Fassung  
vom 08.03.2010 ist mir bekannt. Mir ist insbesondere bekannt, dass die Hälfte der bereits gezahlten Förderung 
zurückzuzahlen ist, wenn das geförderte Wohneigentum vor Ablauf des Förderzeitraumes verkauft bzw. nicht mehr 
selbst genutzt wird. 
 
Ich versichere, dass ich alle Daten richtig und vollständig angegeben habe. Mir ist bekannt, dass die Angaben be-
nötigt werden, um über meinen Antrag entscheiden zu können und dass falsche und unvollständige Angaben zu 
einer Ablehnung des Antrags führen.  
Ich stimme zu, dass Dritte der städt. Wohnbauförderungsstelle für die Prüfung des Antrages die erforderlichen 
Auskünfte erteilen.  
Mir ist bekannt, dass Änderungen der Familienverhältnisse (z. B. Aus- bzw. Einzug eines Haushaltsangehörigen, 
Geburt) unverzüglich mitzuteilen sind. 
 

Falsche Angaben führen zur Ablehnung bzw. Rückforderung der städtischen Förderung 
 

Ich versichere, dass alle Angaben richtig sind 
Ort, Datum 

 

Unterschrift der Antragstellerin / des Antragstellers 

 

Ihr Antrag kann nur bearbeitet werden, wenn Sie uns die erforderlichen Unterlagen vorlegen. Es können 
auch Kopien beigefügt werden. Originale erhalten Sie umgehend zurück. 
 

Anlagen 
Allgemeine Nachweise 

 An- bzw. Ummeldebestätigung 

 Grundbucheintragungsbekanntmachung 

 Kaufvertrag Grundstück/Haus/Eigentumswohnung 

 Energiebedarfsausweis (bei Kauf und nach Modernisierung von vorhandenem Wohnraum) 

 Detaillierte Wohnflächenberechnung nach Wohnflächenverordnung 
 

 

Einkommensnachweise 

 Einkommensteuerbescheid des Einzugsjahres/des Jahres der Antragstellung (kann nachgereicht werden)  

 Nachweis über die Einkünfte aus geringfügiger Beschäftigung des Einzugsjahres/des Jahres der Antragsstellung  

 Lohnsteuerbescheinigung (bei Kindern, die in Ausbildung sind und keinen Einkommensteuerjahresausgleich machen) 

 Rentenbescheid / Änderungsmitteilung des Einzugsjahres  

 BAföG-Bescheid 

 Fördermittel aus Stipendien 

 Arbeitslosengeldbescheid 

 Krankengeldbescheid 
 

 
sonstige Nachweise 

 Schwerbehinderung 

 Bezug von Kindergeld 

 Schulbescheinigung 
 

 

 

Wurde Lastenzuschuss beantragt? 
 

  ja            nein 
 

 

Haben Sie oder eine zu Ihrem Haushalt rechnende Person neben dem zu fördernden Objekt noch  
zusätzliches Wohneigentum (Allein- oder Miteigentum an einer Eigentumswohnung, eines Ein- oder Mehr-
familienhauses)? 
 

  ja            nein 

Wenn ja, Adresse: 
 

Die Förderung wird je Familie bzw. Alleinerziehenden/m nur einmal gewährt. Antragsteller, die aufgrund 
der zwischenzeitlich außer Kraft getretenen Richtlinien gefördert wurden, erhalten keine weitere Förde-
rung. 
 
Haben Sie oder Ihr/e Ehemann/Ehefrau/Lebenspartner/in bereits eine Förderung der Stadt Ravensburg 
erhalten? 
 

  ja            nein 
Wenn ja, für welches Objekt? 
 


